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5. Biowerkstoff-Kongress 2012
5th International Congress on Bio-based Plastics 
and Composites & Industrial Biotechnology
14. – 15. März 2012, Maternushaus, Köln

Bilder: MAS, Gala, nova-Institut.

Informationen 
für Aussteller

Veranstalter Ansprechpartner

Dominik Vogt
Ausstellung, Partner, Medienpartner
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Nutzen Sie die außergewöhnliche Möglichkeit, mit 
einem Ausstellungsstand Ihr Unternehmen und Ihre 
Produkte auf diesem Kongress zu präsentieren.

Bio-basierte Kunststoffe und Verbundwerkstoffe www.bio-based.euwww.biowerkstoff-kongress.de

5. Biowerkstoff-Kongress 2012 – International Congress on Bio-based 
Plastics and Composites & Industrial Biotechnology
Auf dem 5. Biowerkstoff-Kongress werden die neuesten Werkstoff- und Produktentwicklungen  
weltweit führender Anbieter und Entwickler präsentiert und diskutiert. Die Anwendungen um-
fassen die Automobil-, Bau-, Konsumgüter- und Verpackungs industrie. Nationale Produ-
zenten und Anwender unterschiedlicher Branchen können sich bei Vorträgen, Pausen und 
vor allem bei der gemeinsamen Abendveranstaltung treffen und austauschen. Alle Vorträge 
werden simultan ins Englische bzw. Deutsche übersetzt.

Unsere Teilnehmer:
n Investitionsentscheider aus Wirtschaft und Wissenschaft
n Führungskräfte aus Forschung und Entwicklung
n Konstrukteure und Designer aus der Produktentwicklung
n Manager und Innovationsberater mit Technologiebezug
n Trendscouts und Entscheider aus Marketing und Handel
n Entscheidungsträger aus Politik, Verbänden und Vereinen

Mit einer Buchung eines Ausstellungsstandes erhalten Sie
n Einen optimalen Standort: die Ausstellung befindet sich im Foyer vor dem Kongresssaal,  
    in dem auch die Pausen stattfinden
n Direkten Kundenkontakt in unmittelbarer Nähe zum Kongress
n Eine ausführliche Darstellung auf der Kongress-Webseite

Aktuelle Übersicht unter:
www.biowerkstoff-kongress.de

Dominik Vogt
Ausstellung, Partner, Medienpartner

Tel.: +49 (0) 22 33 4814 – 49
Fax: +49 (0) 22 33 4814 – 50
dominik.vogt@nova-institut.de
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Anmeldung zur Ausstellung
t Bitte ausfüllen 

Firma

Ansprechpartner

Straße oder PF

PLZ, Ort

Telefon                                                 Telefax

Mobil

E-Mail

Beschreibung der Exponate

Gewünschter Ausstellungsstand
Zur Wahl Ihres Standortes beachten  
Sie bitte den aktuellen Lageplan unter  
www.biowerkstoff-kongress.de } Ausstellung

Größe 
(Breite x Tiefe)

Gewünschte Standnummer
Preis in Euro 

(zzgl. 19 % MwSt.)

6 m2 (3 m x 2 m) 800,–

 Bitte gewünschte Standnummer(n) eintragen

Anzahl gewünschter Eintrittskarten zum Vorzugspreis von 
300 €

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Standortes, dass unser 
Ausstellungsplan regelmäßig aktualisiert wird und die bereits ver-
gebenen Stände markiert sind. Zusätzlich finden Sie auf unserer 
Internetseite alle Aussteller, die bereits gebucht haben, mit ihren 
Standnummern.

Gewünschter Stand
Die Ausstellungsfläche (3D-Rundgang) 
können Sie sich ansehen unter 
www.maternushaus.de

t Bitte entscheiden Sie sich für eine Variante

Benötigen Sie einen Stromanschluss?
    (im Preis enthalten)

 Ja                                 Nein

Die Gestaltung des Standes steht Ihnen frei. Wir können Ihnen 
gerne Tische in zwei Größen zur Verfügung stellen. Wie viele be-
nötigen Sie in welcher Größe?

 55 cm x 140 cm

 80 cm x 140 cm 

Eintrag ins Ausstellerverzeichnis
Sie erhalten eine eigene Seite für Ihre Firmendarstellung innerhalb 
der Internetseite www.biowerkstoff-kongress.de. Hierzu benöti-
gen wir von Ihnen eine Firmendarstellung (ca. 2.500 Zeichen) so-
wie Ihr Logo und ggf. 2 – 3 Fotos. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen 
per  E-Mail an dominik.vogt@nova-institut.de.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Mehrwertsteuer. Mit der Anmeldung erkennen wir die beson-
deren Ausstellungsbedingungen der nova-Institut GmbH sowie die 
auf dem Bestellschein festgelegten Ergänzungen an. Gerichtsstand  
ist Köln.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der nova-
Institut GmbH, einzusehen unter www.nova-institut.eu

Ihre Unterschrift

t Bitte ausfüllen 

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Firmenstempel

Fix per Fax:

+49 (0) 22 33 – 48 14 50
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www.bio-based.euwww.biowerkstoff-kongress.deAusstellungsbedingungen 
der nova-Institut GmbH
1.	 Ort und Datum
Der 5. Biowerkstoff-Kongress 2012 findet im Maternushaus Köln 
(Kardinal-Frings-Str. 1–3) vom 14. –  15. 03. 2012 statt.

2.	 Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlage für die Teilnahme an der Ausstellung wäh-
rend des 5. Biowerkstoff-Kongresses 2012 sind die besonderen 
Ausstellungsbedingungen der nova-Institut GmbH, die organisa-
torischen (z.B. Ausstellerinformationen unter www.biowerkstoff- 
kongress.de) und die übrigen Bestimmungen, die dem Aussteller 
vor Veranstaltungsbeginn zugehen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der nova-
Institut GmbH, einzusehen unter www.nova-institut.eu

3.	 Teilnahmeberechtigung und Zulassung
Als Aussteller zugelassen werden ausschließlich Unternehmen, 
Verbände und Forschungseinrichtungen, die dem Thema der Ver-
anstaltung entsprechen.

Die Aushändigung des Anmeldevordrucks begründet keinen An-
spruch auf spätere Zulassung, die ohne Angabe von Gründen ver-
weigert werden kann, ohne dass hieraus Ersatzansprüche geltend 
gemacht werden können. Über die Zulassung entscheidet die 

nova-Institut GmbH. Im Falle der Zulassung wird eine schriftliche 
Bestätigung erteilt. Diese Zulassung gilt nur für den darin benann-
ten Aussteller. 

Die Platzzuteilung und die Bemessung der Standgröße erfolgt 
nach Gesichtspunkten, die durch das Ausstellungsthema und die 
vorhandenen Räumlichkeiten gegeben sind, wobei die besonderen 
Wünsche der Aussteller nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Falls die Ausstellungsleitung im Bereich bereits zugeteilter Stand-
flächen irgendwelche Veränderungen vornehmen will (z.B. bauli-
che Veränderungen, Einbau von Installationen etc.), wird sie die 
betroffenen Aussteller rechtzeitig hierüber informieren.

Eine Verlegung des Platzes kann aus zwingenden sachlichen 
Gründen erfolgen. In diesem Falle wird ein möglichst gleichwer-
tiger Platz zugeteilt. Der Aussteller ist berechtigt, innerhalb einer 
Woche nach Bekanntgabe des neuen Platzes seine Anmeldung 
zurückzuziehen. Schadenersatzansprüche sind beiderseits aus-
geschlossen. 

4.	 Vertragsabschluss 
Die Bestellung der Standfläche erfolgt durch Einsendung des 
ausgefüllten Vordruckes „Anmeldung“. Mit der Bestätigung der 
Standfläche durch den Veranstalter kommt der Mietvertrag zwi-
schen Aussteller und Veranstalter zustande.

Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, nicht vollständig ausgefüllte 
Anmeldungen zurückzuweisen.

5.	 Mietpreis
Alle Stände sind mit einer Nummer versehen, die Lage ist dem bei-
gelegten Plan zu entnehmen. Es gelten folgende Mitpreise, zzgl. 
der gesetzl. MwSt. von 19 %:

Foyer 6 m2: 800,– € (netto)

Die Mietpreise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden 
Mehrwertsteuer, diese beträgt 19% für die Veranstaltung im Jahr 
2011.

Aussteller haben die Möglichkeit Eintrittskarten zum vergünstigten 
Preis von 300 € zu erhalten.

6.	 Zahlungsbedingungen
Alle Zahlungen sind unter Angabe der Rechnungsnummer zu leis-
ten. Die Rechnung muss innerhalb von sechs Wochen beglichen 
werden. Erfolgt in diesem Zeitraum keine Bezahlung kann der 
Stand an andere Interessenten vergeben werden. Die Preise ver-
stehen sich zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.

7.	 Ausstellerverzeichnis
Sie erhalten eine eigene Seite für Ihre Firmendarstellung innerhalb 
der Webseite www.biowerkstoff-kongress.de. Zusätzlich werden 
Sie mit Name, Adresse und Logo in die Tagungsunterlagen aufge-
nommen. Bitte senden Sie die Unterlagen per E-Mail an: 
dominik.vogt@nova-institut.de

8.	 Aufbau
Dienstag, 13.03.2012: nach Absprache

Mittwoch, 14.03.2012: 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr

9.	 Abbau
Donnerstag, 15.03.2012: ab 18.00 Uhr

Mit dem Abbau der Stände kann nach Kongressende begonnen 
werden. Vorzeitiges Abbauen oder teilweises Räumen des Stan-
des ist nicht statthaft und kann mit einer Vertragsstrafe von mind. 
50 % der Standmiete geahndet werden.

Nicht abgebaute Stände oder nicht abtransportierte Ausstellungs-
güter werden nach dem für die Beendigung des Abbaus festgeleg-
ten Termin auf Kosten und Gefahr des Ausstellers von der Ausstel-
lungsfläche entfernt und kostenpflichtig eingelagert.

Die Standflächen und die Mietgegenstände der Vertragsfirma sind 
in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. Beschädigungen 
der Bausubstanz, der technischen Einrichtungen und des Gelän-
des sind unverzüglich der Ausstellungsleitung mitzuteilen. Dafür 
haftet der Aussteller. 

10.	 Standbau / Standgestaltung 
Es ist möglich ein eigenes Standsystem aufzubauen. Die Stand-
systeme bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der nova-In-
stitut GmbH. Der Aussteller ist verpflichtet eine Zeichnung seines 
Standaufbaus einzureichen. Der Veranstalter entscheidet anhand 
der Zeichnung, ob das eigene Standsystem zugelassen wird. Der 
Veranstalter ist nicht verpflichtet Standbausysteme der Aussteller 
zuzulassen. 

Höhe des Foyers: 3,80 m
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Eventuell im Standbereich befindliche Säulen sowie Installations- 
und Feuerschutzeinrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten 
Standfläche und müssen jederzeit zugänglich sein.

11.	 Einrichtungen
Die Installations- und Feuerschutzeinrichtungen müssen jederzeit 
zugänglich sein. 

Alle zur Ausstellung eingesetzten Werkstoffe müssen den tech-
nischen, insbesondere den brandschutztechnischen Richtlinien 
entsprechen (DIN 4102 B1, schwer entflammbar! + BGVC 1). Be-
schädigungen der Bausubstanz, der technischen Einrichtungen 
und des Geländes sind unverzüglich der Ausstellungsleitung mit-
zuteilen. Dafür haftet der Aussteller. 

12.	 Versicherung
Die Ausstellungsleitung haftet nicht für Schäden und Verluste an 
Standaufbauten und am Schaugut. 

13.	 GEMA-Gebühren 
Für die öffentliche Darbietung urheberrechtlich geschützter Musik 
mittels CDs und sonstiger Tonträger sowie für Musikdarbietungen 
bei der Wiedergabe von Hörfunk- und Fernsehsendungen bedarf 
es der Genehmigung der GEMA.

14.	 Gerichtsstand und Erfüllungsort
Der Gerichtsstand und Erfüllungsort, auch für Wechsel und 
Schecks, ist Köln.

Sofern einzelne Bestimmungen der Ausstellungsbedingungen un-
wirksam sind, lässt dies den Bestand der übrigen Bedingungen 
unberührt.

15.	 Entladen von Fahrzeugen
Für den Entladevorgang aus Fahrzeugen jeglicher Art ist der Aus-
steller, bzw. die vom Aussteller beauftragte Spedition, eigenver-
antwortlich. 

16.	 Veranstalter
nova-Institut GmbH 
Chemiepark Knapsack

Industriestraße 300, 50354 Hürth 
Deutschland

Geschäftsführer:  
Michael Carus und Dirk Schubert

Tel.: +49 (0) 22 33 – 48 14 40 
Fax: +49 (0) 22 33 – 48 14 50

contact@nova-institut.de  
www.nova-institut.eu


